
227 Devisengesetz 12

stung des Valutamonopols des Staates. Er 
regelt die Aufgaben der Staatsorgane, staat
lichen Einrichtungen, wirtschaftsleitenden 
Organe, Kombinate und Betriebe bei der 
Planung und Durchführung des Umlaufs 
von Devisenwerten.

(2) Der Minister der Finanzen organi
siert im Auftrag des Ministerrates die 
Durchführung dieses Gesetzes und die Kon
trolle darüber. Er gewährleistet die Erar
beitung der hierzu erforderlichen Rechts
vorschriften.

6 8

Die Leiter der Staatsorgane, staatlichen 
Einrichtungen, wirtschaftsleitenden Organe, 
Kombinate und Betriebe sowie die Leitun
gen der gesellschaftlichen Organisationen 
der Deutschen Demokratischen Republik 
sind dafür verantwortlich, daß der in ihrem 
Aufgabenbereich durchzuführende Umlauf 
von Devisenwerten unter Einhaltung des 
Prinzips sozialistischer Sparsamkeit geplant 
wird. Sie haben einen hohen Nutzeffekt des 
Umlaufs von Devisenwerten zu gewähr
leisten und eine entsprechende Kontrolle 
der Durchführung und Abrechnung der 
Planaufgaben zu organisieren.

§ 9

Der Minister für Außenhandel ist ver
antwortlich für die Devisenkontrolle an 
den Zoll- und Staatsgrenzen der Deutschen 
Demokratischen Republik.

§10

(1) Die Staatsbank der Deutschen Demo
kratischen Republik und andere damit be
auftragte Kreditinstitute haben in ihrem 
Aufgabenbereich die Kontrolle und den 
Umlauf von Devisenwerten auszuüben und 
die Erfassung der Umsätze zu gewährlei
sten,

(2) Der Präsident der Staatsbank der 
Deutschen Demokratischen Republik ist 
berechtigt, den anderen Banken zur Durch
führung dieses Gesetzes weitere Aufgaben 
zu übertragen.

Umlauf von Devisenwerten, 
Zahlungsverkehr 

§11

(1) Der Umlauf von Devisenwerten, der 
durch Staatsorgane, staatliche Einrichtun
gen, wirtschaftsleitende Organe, Kombinate 
und Betriebe sowie durch gesellschaftliche 
Organisationen der Deutschen Demokrati
schen Republik durchgeführt wird oder an 
dem sie beteiligt sind, bedarf der vorheri
gen Genehmigung, wenn dieser Devisen
wertumlauf nicht in den Valutaplähen ent
halten ist.

(2) Der Umlauf von Devisenwerten zwi
schen Bürgern und anderen im Abs. 1 nicht 
genannten Deviseninländern einerseits und 
Devisenausländern andererseits bedarf der 
vorherigen Genehmigung, soweit in den 
auf Grund dieses Gesetzes erlassenen 
Rechtsvorschriften nichts anderes geregelt 
ist. Die Genehmigungspflicht gilt auch
— für den Umlauf von Devisenwerten zwi

schen den vorgenannten Deviseninlän
dein sowie über die Zoll- oder Staats
grenzen der Deutschen Demokratischen 
Republik,

— für Verfügungen von Devisenauslän
dern über in der Deutschen Demokrati
schen Republik erworbene und befindli
che Vermögenswerte.
(3) Genehmigungen erteilen der Mini

ster der Finanzen oder die von ihm dazu 
berechtigten Staatsorgane und staatlichen 
Einrichtungen.

(4) Ein Rechtsgeschäft, das ohne die er
forderliche Genehmigung vorgenommen 
wurde, wird erst mit Erteilung der Geneh
migung wirksam. Das Rechtsgeschäft ist 
nichtig, wenn die Genehmigung nicht in
nerhalb von 6 Monaten nach Vornahme 
des Rechtsgeschäftes erteilt wird.

612

(1) Die Aus- und Einfuhr von Zah
lungsmitteln der Mark aus dem oder in 
das Gebiet der Deutschen Demokratischen 
Republik sind verboten. Der Minister der 
Finanzen ist berechtigt, hiervon abwei
chende Regelungen, insbesondere für den 
Reiseverkehr, zu treffen.

(2) Zahlungen in Mark an oder durch 
Devisenausländer sind im Rahmen der auf 
Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechts
vorschriften zulässig.


